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Die Fachschaftsvollversammlung hat unter Zustimmung der Fachschafts-Koordinations-Konferenz folgen-

des beschlossen: 

§ 1 Anerkennung der Wahlordnung der Studierendenschaft 

(1) Die Fachschaft Rechtswissenschaften erkennt für die Wahlen zum Fachschaftsrat Rechtswissen-

schaften die Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität Osnabrück gemäß den Regelun-

gen des § 40 derselben in der jeweils gültigen Fassung an. 

(2) Abweichend zur Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität Osnabrück gelten für eine 

Ergänzungswahl die nachfolgenden Regelungen. 

§ 2 Ergänzungswahl 

(1) 1Eine Ergänzungswahl findet statt, wenn während der Amtszeit eines Organs eines seiner Mitglieder 

ausscheidet und kein Ersatz mehr nachrücken kann. 2Eine entsprechende Feststellung kann von dem 

entsprechenden Organ getroffen oder von der Fachschaftsvollversammlung beantragt werden. 

(2) Anders als in § 8 der Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität Osnabrück festgehalten, 

kann der Wahlausschuss im Einzelfall durch Beschluss, der öffentlich bekannt zu machen ist, ab-

weichende Bestimmungen über Fristen und andere Zeitbestimmungen sowie über Bekanntmachun-

gen treffen, soweit gewährleistet ist, dass die Betroffenen ausreichend Gelegenheit erhalten, von der 

Wahlausschreibung und der Wahlbekanntmachung Kenntnis zu nehmen sowie Einsprüche und Vor-

schläge einzureichen. 

(3) 1Mittels der Ergänzungswahl können maximal zwei Mitglieder eines Kollegialorgans gewählt wer-

den. 2Die Amtszeit endet mit dem gewöhnlichen Ende der Amtszeit aller Mitglieder des Organs. 

(4) 1Die Abstimmung erfolgt in einer Wahlversammlung. 2Die Wahlgrundsätze sind einzuhalten und 

durch den Wahlausschuss zu gewährleisten. 

§ 3 In-Kraft-Treten / Änderungen 

(1) Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Studierendenschaft der Universität Osnabrück sowie im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 

Osnabrück in Kraft. 

(2) Änderungen dieser Wahlordnung, die nach der Ausschreibung einer Wahl beschlossen werden, dür-

fen frühestens am Tage nach Abschluss der die Ausschreibung betreffende Wahl in Kraft treten; 

dies gilt ebenfalls bei einer Neuveröffentlichung oder Aufhebung dieser Wahlordnung. 

 


